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   FSD-Vereinbarung 
 

betreffend Einbau und Betrieb eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) zwischen 

 

 

der Feuerwehr:  __________________________ (Gemeinde / Stadt) 

 

__________________________ (Straße, Hausnummer) 

 

__________________________ (PLZ, Ort) 

 

 

dem Betreiber:  __________________________ (Bezeichnung / Firmenname) 

 

__________________________ (Name des Zeichnungsberechtigten) 

 

__________________________ (Straße, Hausnummer) 

 

__________________________ (PLZ, Ort) 

 

 

für das Objekt:  __________________________ (Bezeichnung / Firmenname) 

 

__________________________ (Straße, Hausnummer) 

 

__________________________ (PLZ, Ort) 

 

__________________________ (Objekt- Anlagennummer) 

 
 

1. Der Betreiber lässt in seinem eigenen Interesse und auf seine Kosten auf seinem Be-

triebsgelände ein vom Verband der Sachversicherer (VdS) anerkanntes Feuerwehr-

Schlüsseldepot (FSD) nach den Richtlinien des VdS einbauen, um der Feuerwehr im 

Alarmfall einen schnellen und gewaltfreien Zugang zu seinen Betriebsräumen zu er-

möglichen. 

 

2. Der Betreiber erkennt an, dass die Feuerwehr für die Auswahl, Güte und Beschaf-

fenheit des FSD und seines Schlosses, für die Art des Einbaus und für alle aus dem 

Betrieb des FSD entstehenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden (z. B. Ein-

bruch, Diebstahl) nicht haftet. 
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3. Der Betreiber sichert zu, keinen Schlüssel zu dem Schloss des FSD zu besitzen und 

nichts zu unternehmen, um sich oder einem Dritten den Besitz eines solchen Schlüs-

sels zu ermöglichen. 

 

4. Die Feuerwehr haftet nicht für Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen 

von Schlüsseln - sowohl Depotschlüssel als auch Objektschlüssel - und für daraus 

entstehende unmittelbare und mittelbare Schäden. Die Haftung für Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung der Feuerwehr, ihrer 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, wird hierdurch nicht berührt. 

 

5. Die Feuerwehr ist nicht verpflichtet, die im FSD deponierten Objektschlüssel zu ver-

wenden. Sie erfüllt vielmehr ihre Aufgabe im Bereich des Brandschutzes nach 

pflichtgemäßem Ermessen, ohne dass irgendeine Bindung durch das Vorhandensein 

des FSD und der darin deponierten Objektschlüssel entsteht. 

 

6. Alle aus der Einrichtung, Unterhaltung, Änderung und Außerbetriebnahme des FSD 

sowie aus sonstigen Maßnahmen, die sich auf das FSD und dessen Schloss bezie-

hen, entstehende Kosten trägt der Betreiber. Dies gilt auch für auftretende Schäden 

am FSD. 

 

7. Es ist grundsätzlich die laut Brandschutzkonzept und  entsprechend der Baugeneh-

migung geforderte Anzahl von Schlüsselsätzen in einem VdS anerkannten FSD vor-

zuhalten. Auf die DIN 14675 mit ihrem normativen Anhang C wird explizit verwiesen. 

 

8. Der Betreiber verwendet ein VdS anerkanntes FSD. Beim Einbau sind die jeweils ak-

tuellen Richtlinien für Feuerwehrschlüsseldepots des VdS zu beachten.  

 

9. Die für VdS anerkannte FSD vorgeschriebene Sabotageüberwachung muss aktiviert 

sein und einen Sabotagealarm an eine ständig besetzte Stelle wie z. B. Polizei oder 

ein VdS anerkanntes Wach- und Sicherungsunternehmen  weiterleiten. Eine Weiter-

leitung des Sabotagealarms auf die Feuerwehr- und Bodensee ist nicht zulässig. 

 

10. Der Betreiber erklärt, die TAB für Brandmeldeanlagen des Landkreises Bodensee 

erhalten  und anerkannt zu haben. 

 

11. Der Betreiber ist verpflichtet Änderungen am den Schließungen, sofern sie für die 

Feuerwehr relevant sind, unverzüglich dieser zu melden und ggfs. einen Termin zum 

Austausch des Schließsystems mit der Feuerwehr zu vereinbaren. 
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12. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

 

 

Nachstehende Schlüsselsätze / Chipsysteme wurden mit heutigem Datum im Feuerwehr-

Schlüsseldepot hinterlegt: 

 

 

Anzahl hinterlegter Schlüsselsätze:    

 

 

Sonstiges: ____________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________  

    

 

 

 

 

 

Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft. 

 

 

 

 

______________   

Datum 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Feuerwehr       Betreiber 

 


